
Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der ING 
als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt worden 
ist und im Internet unter www.bankenverband.de abgerufen werden 
kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der ING auf Verlangen 
bekannt gegeben.

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörper-
schaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibungen. 
Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (b)(ii), (c)(ii) und (d)(ii) werden 
Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbindlich-
keiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschreibungen und 
vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt.

Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister einge-
tragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert 
wurden, besteht die Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift fort. 
Nach dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald die 
betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig 
zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege 
einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine 
ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen wird.

Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen 
sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6 
geregelt.

Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im 
Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.

Forderungsübergang und Auskunftserteilung
(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen 
die ING in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug 
auf den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die ING ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihnen 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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20. Information über die Einlagensicherung
(1) Einlagen
Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus 
Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischen
positionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertrag
lichen Bedingungen von der ING zurückzuzahlen sind, wie zum Beispiel 
Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und 
Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die Definitionen in § 2 
Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 
des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 
bestehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagen
sicherungsfonds).

(2) Gesetzliche Einlagensicherung
Die ING ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als 
Träger der gesetzliche Einlagensicherung der privaten Banken zugeord-
net. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG 
und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis 
zu einem Gegenwert von 100.000 € pro Einleger. In den in § 8 Absatz 2 
EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag auf 500.000 €. Dazu 
gehören insbesondere Beträge, die aus Immobilientransaktionen im 
Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren. 
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörper-
schaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibungen. 
Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8 geregelt.

(3) Einlagensicherungsfonds
Die ING wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert 
nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorgesehenen 
Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- oder Zweignieder-
lassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur folgenden Höhe 
(Sicherungsgrenze):

(a)	 Bis 31. Dezember 2029:
(i)	 3 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 

unabhängig von ihrer Laufzeit und
(ii)	 30 Mio. € für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Orga-

nisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbs-
zweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen 
bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) 
Sätzen 2 und 3 geschützt.

(b)	 Ab dem 1. Januar 2030:
(i)	 1 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 

unabhängig von ihrer Laufzeit und
(ii)	 10 Mio. € für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Orga-

nisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbs-
zweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen 
bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) 
Sätzen 2 und 3 geschützt.

(c)	 Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert 
wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgrenzen 
weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, prolongiert wird oder 
vom Kunden erstmals gekündigt werden kann oder auf eine aus
ländische Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertragen wird. 
Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begründet oder 
prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab 
den oben genannten Stichtagen.

Stand: 15.01.2025
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